
Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 67 „An den Brandäckern“ 
Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
 
 
Von den beteiligten Fachstellen haben Anregungen oder Einwände vorgebracht: 
• Polizeiinspektion Amberg 

• Solarenergie Förderverein Amberg 

• Stadt Amberg Referat 3 Untere Wasserbehörde 

 

Von den beteiligten Fachstellen haben keine Anregungen oder Einwände vorgebracht: 
• Amt für Digitalisierung und Vermessung 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

• Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
• Deutsche Telekom Technik GmbH 

• Die Stadtheimatpflegerin 

• Freiwillige Feuerwehr Amberg 

• PLEdoc GmbH 

• Regierung der Oberpfalz 

• Stadt Amberg Bauordnung und Denkmalpflege 

• Stadt Amberg Bauordnung und Stadtentwicklung 

• Stadt Amberg Bauverwaltungsamt 
• Stadt Amberg Referat 3 Straßenverkehrsamt 
• Stadt Amberg Tiefbauamt 
• Stadtwerke Amberg 

• Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 

Von den beteiligten Fachstellen haben keine Stellungnahme abgegeben: 
• Bayerischer Bauernverband 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

• Bayernwerk AG 

• Deutsche Post Bauen GmbH 

• Regionaler Planungsverband 

• Stadt Amberg Referat 2 

• Stadt Amberg Referat 4 

• Stadt Amberg Grünordnung und Landespflege 

• Zweckverband Nahverkehr Amberg 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
• Bürger 1 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 67 „An den Brandäckern“ 

Anregungen im Rahmen der erneuten Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 
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Die erneute Beteiligung beschränkt sich auf die in der öffentlichen Bekannt-
machung hingewiesenen Änderungen. Ausschließlich Stellungnahmen zu 
diesen Änderungen sind für diese Abwägung relevant. Die von der Polizeiin-
spektion Amberg abgegebene Stellungnahme bezieht sich auf ein Thema, 
welches nicht Teil der erneuten öffentlichen Auslegung ist. 
 

Die Anzahl der Stellplätze wurde aufgrund der Stellplatzssatzung der Stadt 
Amberg berechnet. Diese besagt, dass bei Wohneinheiten unter 90 m2 der 
Faktor 1,5 pro Wohneinheit für die Berechnung zu Grunde zu legen ist. Die 
Geschosswohnungsbauten im vorliegenden Fall sollen Wohneinheiten unter 
90 m2 beinhalten. 
 

 

Polizeiinspektion Amberg - Stellungnahme vom 12.03.2019 
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Die erneute Beteiligung beschränkt sich auf die in der öffentlichen Bekannt-
machung hingewiesenen Änderungen. Ausschließlich Stellungnahmen zu 
diesen Änderungen sind für diese Abwägung relevant. Dies betrifft u.a. die 
Änderung zur Festsetzung der Farbe der Modulränder. Es wird zur Kenntnis 
genommen, dass der Solarenergie Förderverein Amberg diese Änderung 
begrüßt. 
 

Auf eine Verpflichtung zur Installation einer Photovoltaikanlage sowie ein ver-
pflichtenden Ausschluss von Heizungen mit fossilen Energieträgern wird im 
vorliegenden Bebauungsplan verzichtet. Den Bauherren soll der Freiraum 
gelassen werden, selbst zu entscheiden, welche Energieform genutzt werden 
soll. 

Solarenergie Förderverein Amberg - Stellungnahme vom 11.03.2019 
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Die erneute Beteiligung beschränkt sich auf die in der öffentlichen Bekannt-
machung hingewiesenen Änderungen. Ausschließlich Stellungnahmen zu 
diesen Änderungen sind für diese Abwägung relevant. Die vom Referat 3 
Wasserrecht abgegebene Stellungnahme bezieht sich auf ein Thema, wel-
ches nicht Teil der erneuten öffentlichen Auslegung ist. 
 

Das Stadtplanungsamt erachtet es aus unten stehenden Gründen nicht für 
notwendig, ein Bodengutachten zu erstellen. 
 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm weist der Fläche (Baugebiet „An den 
Brandäckern“) folgende Eigenschaften zu: 
- sehr trockene Böden 

- hohe Wasserdurchlässigkeit 
- hoher Stellenwert für die Grundwasserneubildung 

- hohes Grundwasserkontaminationsrisiko 

Aufgrund dieser Aussagen wurde Mitte 2018 mit dem Tiefbauamt eine Fest-
setzung erarbeitet, die vorschreibt, dass Niederschlagswasser auf privater 
Grundstücksfläche teilweise zu versickern ist. Auf ein Bodengutachten wurde 
verzichtet, da die Aussagen des ASBP als ausreichend eingestuft wurden. 
Am 19.11.2018 wurde dem Stadtplanungsamt jedoch vom Ingenieurbüro, 
welches die Tiefbaumaßnahmen durchführt, mittgeteilt, dass es sich bei dem 
Boden im Plangebiet um eine Fläche handelt, die keine hohe Wasserdurch-
lässigkeit besitzt. Dies wurde begründet mit den Erfahrungswerten in dieser 
Region. Diese Aussage widerspricht dem ABSP. 
Team Grün wies anschließend daraufhin, dass die Detailgenauigkeit und die 
benutzten Untersuchungsmethoden des ABSP nicht ausreichen, um verbind-
liche Aussagen über die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu treffen. Das 
Stadtplanungsamt entschied daraufhin die Festsetzung, zur Versickerung 
von Niederschlagswasser auf privater Grundstücksfläche, wieder zu strei-
chen. Diese Entscheidung wurde gemeinsam mit der Unteren Wasserbehör-
de in einem Gespräch am 27.11.2018 getroffen. 

Stadt Amberg Referat 3 Untere Wasserbehörde - Stellungnahme vom 04.03.2019 
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 Stadt Amberg Referat 3 Untere Wasserbehörde - Stellungnahme vom 04.03.2019 

 

 

Die Hinweise zur Ableitung des Niederschlagswassers werden an das Tief-
bauamt weitergegeben. 
 

Seite 5 des Umweltberichtes wird redaktionell geändert. Der neue Text lautet 
„Berücksichtigung: Durch den naturnahen Umgang mit Regenwasser wird die 
Funktion des Wassers so wenig wie möglich beeinträchtigt.“ 
 

Der Tippfehler in Punkt C Ziffer 24 wird redaktionell geändert. 
 

Punkt C Ziffer 26 wird nicht geändert. 
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Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der erneuten öffentlichen Auslegung 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 
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Die erneute Beteiligung beschränkt sich auf die in der öffentlichen Bekannt-
machung hingewiesenen Änderungen. Ausschließlich Stellungnahmen zu 
diesen Änderungen sind für diese Abwägung relevant. 
 

Dennoch wird versucht, gemeinsam mit Bürger 1, eine Lösung für den vorlie-
genden Sachverhalt zu finden. Hierzu wurde ein Termin mit Bürger 1 und der 
Bauverwaltung vereinbart. 
 

In der Abwägung der Stellungnahmen der förmlichen Beteiligung (Fassung 
vom 16.01.2019) heißt es: 
„Dem Stadtplanungsamt ist bekannt, dass die Anwohner von Alt-
Anliegergrundstücken nun erneut Erschließungsbeitragspflichtig werden. 
Dies betrifft die Grundstücke 286/8, 286/9 und 286/10. Die Grundstücke an 
der Ahnherrnstraße sind nicht betroffen, da hier ein Erschließungsvertrag mit 
der Stadtbau geschlossen wird. Eine erneute Erschließungsbeitragspflicht für 
die genannten Grundstücke kann nicht umgangen werden, da die Grundstü-
cke 285/3 und 360/12 zwingend für die Erschließung des neuen Baugebietes 
benötigt werden.“ 

Bürger 1 - Stellungnahme vom 14.03.2019 


